
FACHHOCHSCHULE KEMPTEN
HOCHSCHULLEITUNG

KrRcHeeNren Barbara
Zimmer-Nr.l I 201, Telefon: 0831 / 2523-102 - Fax: 0831 / 2523-104

An den
Datensch utzbea uftragten
der Fachhochschule Kempten
Herrn Schedlbauer

,fr*/ ??,t, q

im Hause 2001-08-22

Vollzug der Neuregelungen im Bayerischen Datenschutzrecht;
hier: Führung ernes Vefiahrensverzeichnrsses durch den behördlichen

D ate n s c h utz b e a uftra gte n
lhr Schreiben vom 16.08.2001 / ll-206-Sche/Fe

Anlage: Formblatt ,,Verfahrensbeschreibung"

Sehr geehrter Herr Schedlbauer,

zu o.g. Schreiben wird von mir in Sachen ,,Sportbeauftragte/Allgemeiner
Studentensport"

Fehlanzeige
erstattet.

Mit freundlichen Grüßen,
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-Dcr D irtenschutzbeauftragtc
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Sportbeauftragte/Personalsport: TA Bieblinger, BA , BI Piesche
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I a\l emeiner Studentens ort: VAe Kirchebner

An alle Fachbereiche.
zentrale Einrichtungen
und Relerate sow'ie

untenstehend genannte zentrale Funllionsträger
der Fachhochschule Kernpten

im Hause

Vollzug der Ncuregelungen im Baverischen Dtrtenschutzrecht;
hier: Fiihrrrng eines Ver{irhrensverzeichnisses durch den behördlichen Datenschutzbeluftrirgten

! Anlage: Fonnblatt,,Verfaluensbesclueibung"

Dic r or ciniger Zeit erlolgte Nivellienurg des Bay DSG brachte die Verpflichtung jeder öffentlichen Stelle ,

sotveit sie personenbezogene Daten niit Hilfe autonratisicrter Verfiiluen bearbeitet ocler nutzt, nrit sich. zrLr

Sicherstcllturg des Datenschutzes einen eigenen Drltenschutzbeuuftragten zu bestellen.

Der DrtenschLrtzbeauftragle hat u. a. ein Verzeichnis über die bei der Dienststelle eingesetzten und
€latenschutzechtlich freigegebenen automatisierten Verfaluen. mit denen personenbezogene Daten verarbeitet
uerden. zu fuluen (Art. 27 Bay'DSG).

Urn dieser Aufgabc gerecht u'erden ztr kömen. bittet der Unterz-eichnete (als fiir die Fachirochschule Kernpten
bestellter Datcnschutzbcauftragter) uur Nlitteilung. ob inr dortigen Zustlürdigkeitsbereich solche Verfaluen
cingesctzt uerde n (Fchllnzcige ist cr{orderlich);
sorieit clics cler Fall seür sollte. rvird tun Ausfiillung des beigeftigten Fonublatts (fur jedes Verfaluen ein eigenes
Erenrplar) turd Rticklei tung an den Datenschutzbeauft raglen gebeten.

Hierzu rierden folgende Hinrveise geqeben:
- autouratisierte Verfalue n i S. r'. Art. 27 BaIDSG zeichnen sich durch Prograrmre aus. die eine irurere

Ordnung auf»eisen trncl sich selbst venvalten bz-§. regelu:
- dcnr gcgentiber sind nichtuutornatisierte Verfahren gnrnclsätzliclt Aufzeicluurngen in Karteicn.

Aktu'n. losen Bliittern. Ton- und Filnlträgem:
- personcnbezogenc Daten sind Einzelangaben iiber persönliche oder sachliche Verhältlisse bestimntter

oder bcstinrurbuer natiLrlicher Personen @etroffene) (Art. 4 Abs. I Ba1'DSG):

- nicht betroffen sind:
- \'erftürren. die ausschließlich der Erstellung von Texten dienen. und bei denen die personenbezogenen
Datcn gelöscht 'u e rcle n. sobald sic ftir diesen Zrveck nicht mehr benötigt u erden.

- \'erlahren. clie ausschließlich dem Atrffinden von Vorgiingen, Anträgen oder Aken dierren,
- \'erlulrrcn zur Lrbenvitchung von Tcnninen und Fristen.
- Telelon-. Telela.r- turd sonstige Korunirurikittions- turd Te ilnelunen'e rzeiciutisse:
- Zi urnrer-. Inve ntu- und Softu areverzeicltnisse
- B ibliothekskataloge und Furdstellenverzeicluti sse;

- Anschriftenverzciclurisse ftir die Versendurg von In[onuationen an Betroffene
(s\ 2 Abs. 2 der Datenscltutzverordnrng - DScltV-),

- aucir bcrcits (in cler d.rnraligen Zustlindigkeit des \\FKM) freigegebene Verf;rlrren nri.issen in das

Verfirlircnsverzeicluris aufgenonruren u'erdcn rurd sind deshalb, sort'eit iu Frage kouuucnd, nrittcls beigc-

liigt r' nr Fo rnrb lirtt arl dL-n Date nsclttt tzbeaultragte n ztr rttel de n;
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- fiir die datenscltutzrechtliclie Freigabe autornatisierter Verfahren (mit personenbezogenen Daten) im
hiesigen Hause ist seit der Nivellienurg des Ba1'DSG nicht melu die Oberste Dienstbehörcle sondern cler
Datenschutzbeauftragte der Fachhochschule zuständi g.

Unr zuverlässige Erledigrng der Angelegenheit bis

s1lätcstens 01.12.2001 @ingang beirn Datenschutzbeauftagten)

uird gcbeten, ftir evtl. Fragen steht der Unterzeichnete gerne zur Verftlgung.

Schedlbauer
-D atenschutzbeauftragter
der Faclilrochschule Kernpten-
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verfahrensbeschreibung nacln Art. 26 Abs. 3 $atz t BayDSG

! Erstrnalige verfahrensbeschreibung I Anderung der verfahrensbeschreibung vom

1. At e!ne An n

2. Zweck und rundl en der Erheb Verarbeitu oder N

3. Ant der herten Daten

Bezeichnung des Verfahrens Stand dieser Verfahrensbeschrei bu ng

Dienststelle bzw. Dienststellen, in denen das Verfahren eingesetzt wird (Abteilungen / Sachgebiete)

Zweck Rechtsgrundlagen

Nr der DatenBezeichnuLfd.
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4. Kreis de r Betroffenen

5. Art der mäß zu übermitte lnden Daten

3 Re

und deren

7

Lfd. Nr.
von Ab-
schnitt 3

Empfänger
Erfüllung die

und Aufgabe, zu deren
Daten übermittelt werden

Rechtsgrundlage der
Ubermilrlung

automatisiefi=s
Abrufuerfahr.s-

: ^'ass der Übermiltlu:-:
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Erläuterungen zurn Vordruck Verfahrensbeschreibung

Allgemeines

Nach Art. 26 Abs. 1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) sind automatisierte Verfahren, mit denen
personenbezogene Daten verarbeitet werden, vor dem erstmaligen Einsatz oder einer wesentlichen Anderung

datenschutzrechtlich freizugeben. Die Freigabe erteilt in i.d.R. der behördliche Datenschutzbeauftragte der öffentli-
chen Stelle, die das Verfahren einsetzt (Ausnahmen siehe Art. 26 Abs. 1 Salz2 BayDSG).

Die Freigabe ist von der fachlich verantwortlichen Dienststelle rechtzeitig vor dem Einsatz oder der wesentlichen

Anderung beim behördlichen Datenschutzbeauftragten zu beantragen. Dem Antrag auf Freigabe ist die beiliegende

Verfahrensbeschreibung beizufügen (Art. 26 Abs. 3 Satz 1 BayDSG). Sobald das Verf:ihren freigegeben ist und

eingesetzt wird, nimmt der behördliche DatenschuDbeauftragte die Verfahrensbeschi'eibung zum Verfahrensver-
zeichnis, das von jedem kostenfrei eingesehen werden kann (Art. 27 BayDSG).

Zu Nr. 1 (Allgemeine Angaben)
Die Bezeichnung des Verfahrens soll allgemeinverständlich sein. Beispiel: "Personaldatei". Für Außenstehende

unverständliche Abküzungen sind zu vermeiden. Auch die Dienststelle bzw. die Dienststellen, in denen das Ver-
fahren eingesetzt wird, sind im Klartext zu bezeichnen (2.8. ,,Einwohnermeldeamt" oder,,Ausländeramt")

Zu Nr. 2 (Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder NuEung)
Anzugeben sind insbesondere die Rechtsgrundlagen der Erhebung und der Speicherung (2.8. Art i6 Abs. 1 bzw. .B
Art. 17 Abs. 1 BayDSG in Verbindung mit aufgabenzuweisenden Rechtsnormen). Die Rechtsgrundlagen regelmä-

ßiger Datenübermittlungen sind unter Nr. 5 anzugeben (2.8. Art. 1B Abs. 1 BayDSG).

Zu Nr. 3 (Art der gespeicherten Daten)
Zur Bezeichnung der Daten reichen aussagefähige Oberbegriffe, z.B. Namen, Anschriften, Staatsangehörigkeit;
detaillierte Angaben technischer Art (2.B. Feldnummern, Schlüsselnummern usw.) sind nicht erforderlich.

Zu Nr. 5 (Art der regetmäßig zu übermittelnden Daten und deren EmpfänEer)
Regelmäßige Datenübermittlungen liegen vor,
1. bei automatisierten Abrufuerfahren, die einem Dritten (2.8. einer anderen öffentlichen Stelle) den Abruf

ermöglichen oder
Z. bei sonstigen Datenübermittlungen, bei denen Daten bei Eintritt allgemein festgelegter Voraussetzungen

von der speichernden Stelle (2. B. Gemeinde, Landratsamt) an Dritte (2.B. an andere öffentliche Stellen) ü-

bermittelt werden, ohne dass die speichernde Stelle hierüber im konkreten Einzelfall entscheidet.
Auch der Anlass der regelmäßigen Übermittlungen (2.8. Zuzug, Wegzug, Tod) ist anzuEeben.

Zu hür. 6 (Regelfristen für die Löschung oder die Prüfung der Löschung)
Anzugeben ist stets auch der Beginn von Löschungs- bzw. Prüfungsfristen. Beispiel: ,,Die gespeicherten Daten

werden spätestens 3 Jahre nach der vollständigen Rückzahlung des Darlehens gelöscht".

Zu Nr. 7 (Verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppen)
Anzugeben sind die verarbeitungs- und nutzungsberechtigten Gruppen von Sachbearbeitern innerhalb der spei-

chernden öffentlichen Stelle. Verarbeitungs- und nutzungsberechtigt ist 2.8., wer über einen Bildschirmarbeitsplatz
(Terminal) lesenden und schreibenden Zugritf auf den Datenbestand hat. Nutzungsberechtigt ist,

- wer über ein Terminal lesenden Zugriff auf den Datenbestand hat und

- wer regelmäßig - ohne Entscheidungen im Einzelfall- Daten erhält, gleich auf welchem Datenträger (2.B. auf
Diskette oder auf PaPier).

Beispielfür das Meldewesen einer kreisfreien Gemeinde:
Verarbeitungs- und nutzungsberechtigt: Meldesachbearbeiter. TeilnuEungsberechtigt: Sachbearbeiter des Auslän-
deramtes und der Kfz-Zulassungsstelle, Sozialhilfesachbearbeiter, Wohngeldsachbearbeiter.

Zu Nr. I (Auftragnehnter)
Auftragnehmer kann z.B. die AKDB oder das Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung sein.

Zu Nr. 9 (Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Drittländer)
Hier sind nur Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Staaten außerhalb der Europäischen Union an-

zugeben. Soweit es sich um regelmäßige Datenübermittlungen handelt, sind diese auch in Nr. 5 anzugeben.

t
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-Dcr D irtenschutzbeauftragte
tler F:rchhochschule Kempten-
Ii-206-Sche/Ie

An alle Fachbereiche.
zentritle Einrichtungen
und Referate so*'ie
untenstehend genannte zentrale Funktionsträger
der Fachhochschule Kempten
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T-ilar*+

r{ 2t/'a

Kempten, 16.08.2001

q
in-r Hause

Vo I lzu g dc r Ncu regclu n gen i rrr B ir-r'e rischen Dirtenschutz rechtl
hier: Fiihmng cincs Vcr{ahrensl'erzeichnisses durch den behördlichen Datenschutzbe:ruftrirgten

\- Anlage: Fornrblatt ,,Verfalrrensbesciueibung"

Die vor ciuiger Zeit erlolgte Nir ellienurg des BIlDSG brachte die Verpflichturg jeder öffentlichen Stelle,
soncit sie pcrsoncrtbczogene Daten nlit Hilfe autonratisierter Verlaluen bearbeitet ocler nLrtzt. rtut sich. zrLr
Sicherstcllung dcs Datenschutzes einen eigenen Dt)tenschulzbeauftragten zu bestellen.

Der Datenscltutzbeauftragte hat u. a. ein Vezeicluris über dre bei der Dienststelle eingesetzten und
datenschutzrechtlich freigegebenen autorrlatisierten Verfalren. mit denen personenbezogene Daten r.erarbeitet
rrerderr. zu fuluen (1^rr.27 BaIDSG).

Urn dieser Atrfgabe gerecltt rverden zu kömen. bittet der Unterze ichnete (als fiir die Fäclihochschule Kempten
bcstellter Datcnschutzbeauftragter) uur Mitteilung. ob inr dortigen Zustlinctigkeitsbere ich solchc Verfaluen
c in gcsct zt rr erdcn (Fchlanzci gc ist c r1b rdcrli ch) ;

sorieit clics der Fall sein sollte. rrird tun Ausfiillturg des beigefiigten Fonnblatts (ltir jedcs Verfalrren ein eigenes
Exeniplar) und Rrickleitrulg an den Datenschutzbeauflragten gebeten.

Hie rz-u ri'erden folgende Hinu eise geqeben:
- autoluatisierte Verfaluen i S. r'. Art. 27 Ba1'DSG zeichnen sich durch Progrurune aus. die eine imere

Orclrrurg arflveisen und sich sclbst I enr alten bz.tr'. regeln;
- dcttt gegeniiber sind nichtarrtorua[isiertc Verfahren gnrnclsätzlich Atrfzeiclurturgcn in Karteicn.

Aktcn. losen Bkittern. Ton- und Filnrtftigent:
- personcnbezogcnc Daten sirtd Eiruelturgaben iiber persönliche ocler sachliche Verhältnisse bestinrnrter

oder bcstiuunbtuer natiirlicher Pcrsonen (Betroffene) (Art. I Abs. I Bal'DSG).

- nicht bctroffen sind:
- \rerflüuen. dre ausschließlich der Erstellung von Texten dienen. urd bei denen clic personenbezogenen

D.ttcn gelöscht \\'erclL-n. sobald sie fiir diesen Zu'eck nicht nrehrbenötigt rrerden.
- \'crllilrren. die ausschlicßlich dern Atrffinden r on Vorgangen, Antnigen oder Akten clienen;
- \/crftrlrrcn zur Ühcnvachung von Tcnuincn und Fristen.
- Telclort-. Telelas- tutd sortstige KouuurLnikations- uncl Teilneluuen'erzeiciutisse:
- Zinurter-. Inventa-r- rnd Sotiu'areverzeiclurisse.
- Bibliothekskataloge trnd Fturdstcllenverzeiclurisse,
- fursclrriftenverzeiclurisse fiir die Versendung von Infonnirtionen an Betroffene
(»\ 2 Abs. 2 der Datenschutn'erordnrng - DSchV-);

- auch bcreits (in der d.rnraligen Zustturdigkeit dcs \\FKM) freigegebene Verfahren nriissen in das
Verfahrensverzeicluris aufgenomuren u'erclen turd sind desluilb, sorveit in Fragc konuuend. nrittcls beige-
fiigteni Fonnblutt an dcn Dutenschrrtzbeaultragteu zu nrelde n:
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Nochmals in Abdruck an das Beferat IV mit folq endem Eemerken:

- an die Erl.edigung dieser MaBnahme darf erinnert werdenl
- im Referat IV müssten doch die Verfahren S0S, pOS, ZUI

betroffen sein!?

KempLen, 19 .03.2002

,k,
Schedlbauer

y', €A: y'!,a,1rk,

/, L/f /-* «t- Z/F

g

?e,.rn"tvn n9ro [=Nochmals in Abdruck an das Ref. fV - RIz

An die Erledigung der beigefügten Angelegenheit darf hiermit nochmals erinnert
werden; um baldige Erledigung wird gebeten.

Schedlbauer
Datenschutzbeauftra gter

Kempten, den 2B.IO.2OO2

II. EA 22f, va' od &'
III.WV an RL II/III

d
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Ensvurf

\jochänls in Airdr:uck an das Beferat IV mit

SchedL hauer

Serncrken:

- a'i ij.r iJ-.r],":d;1,:nt dieser l"{aßnahfta r,ätf erinnert i+erclen;

- i.n Reieret 11,r müssien dach die Ve::fahren S0S, pils, ZllL
heirrifiion sein!?

(.irt,ti':rtil, i1 " n3.20n2
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-De r D atenschutzbeauftragtc
dcr Fachhochschulc Kempten-
II-206-Sche/Fe

An alle Fachbereiche.
zentrale Einrichtungen
und Referate sou'ie
untenstehend genannte zentrale Funkli onsträger
der Fachhochschule Kernpten
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Kempten, 16.08.2001

(e.
ir.n Harrse
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Vollzug dcr Ncuregclungcn inr Bl-rcrischen Dtrtenschutzrecht;
hie r: Fiihnrng eines Vcr{ahrensverzeichnisses durch den behördlichen Datenschutzbeituftrirgten

An1 a ge : Fo rmb lirtt,,Ve rfa-lrrensbesclueibung''
\t-

Dic r or cirtiger Zeit erfolgte Nivellienurg des Bay'DSG brachte ctie Verpflichturg jecler öffentliche n Stelle,
sorreit sic personenbczogene Daten ruit Hilfe autouratisicrter Verfaluen bearbeitet ocler nutzt, mit sich. zu-r
Sicherstu'llturg des Datertschutzes einen eigenen Dlrtenschutzbeau.ftraglen zu bcstellen.

Der Dirtenschutzbeauftragte hat u. a. ein Verzeicluris über die bei der Dienststelle eingesetzten u.nd
datenschutzrechtlich freigegebenen autonlatisierten VerfaluerL mit denen personenbezogene Daten verarbeitet
ri erden. zu f[iluen (Art. 21 Ba1'DSG).

Urn dieser ArLfgabe gerecht u'erden zu kömen. bittet der Unterzeichnete (als fik die Fachhochschule Kempten
bestellter Datcnschu2beauftragter) unr lvlitteilung. ob inr dortigen Zustrütcligkeitsbereich solche Verfalucn
eiugesetzt u'erdcu (Fchlrrnzeige ist cr{ortlerlich);
sorieit clies cler Fzrll sein sollte. lird tun Ausliillturg des beigefiigten Forrnblatts ({lir jecles Verfalrren ein eigenes
Ese nrp lar) trnd Riicklei turrg an den Datenschutzbeauft ragten gebeten.

Hierzrr rverden folqende Hintveise gegeben:
- aLrtonratisierte Verfiilrre n i. S. r'. Art. 27 Ba1'DSG zeicluren sich dtuch Progrurune aus. die eine irutere

Ordnrrng aufli'eisen und siclt selbst vcnvalten bz*. regeln.
- dcrtt gegentibcr sind niclttaLttotttatisierte Verfahren gnurdsätzlich Aufzeiclrnuugen in Klrteicn.

Aktcn. losen Bliittern. Ton- und Filniträgenr:
- pcrsottcnbczogenc Drtten sirtd Einzelurgaben iiber persönliche ocler sachliche Verhüllnisse bestilnrntcr

oder bcstiniurbiuer ntrtiirlicher Personen @etroffene) (Art. 4 Abs. I Bal.DSG):

- rücht bctroffen sind.
- \'erlitlrrcn. die ausschließlich der Erstelhurg von Textcn dienen, rurd bei denen ciie personenbezogenen

Dlttc'n gelöscht rverclcn. sobald sie fiir diesen Zrreck nicht utelu benötig1 u.erden:
- \:crllthren. die ausscltlicßlich dem Aufhnden von Vorgringen, Anträgen oder Aklen dicnen.
- \'e rllrhru-n zur Übcnvachung von Tcnuincu rnd Fristen:
- Tclclort-. Tclcfltx- tutd sortstige Konuururikittions- und Teilneluuen'erzciclurisse.
- Z i nrnrcr-. lnventtu- rurd Softu areverzeiclurisse
- B ib I iothekskatalogc urd FLLndstellenverzeichnisse ;

- fursclrriftenverzeichnisse fiir die Versendung von Infonuationen an Betroffene
(5s 2 Abs. 2 der Datenschutn.erordnung - DSchV-);

- auch bcreits (in der druraligen Zustiürdigkeit des WFKN{) freigegebene Verfnluen mi.issen in dus
Verfitlrrcnsverzeicluris aulgenonuuen ucrden und sind desha]b, sou'eit in Frage konuuend, nrittels beigc-
fi.igterrr Fonnbllrtt an clcn Datenschutzbctrultragten zu nrclden;



FACHHOCHSCHU LE I(EMPTEN
Fachbereich Elektrotechnik und Informatik
- Dekan -

Kempten, 13.09.2001

An den
Datensch utzbeau ftragten
der Fachhochschule Kernpten
Herrn OAR Schedlbauer

,{, ,//*/,,?,t4

im Hause

Vollzug der Neuregelungen im Bayerischen Datenschutzrecht;
Hier: Führung eines Verfahrensverzeichnisses durch den behördlichen Datenschutzbeauftragten

Fehlanzeige des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik

Mit freundlichen Grüßen

Prof.Dr. uo46
- Dekan - l/

(-
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-Dcr Drtcnschutzbeauftragte
dcr Frchhochschule Kcmpten-
II-206-Sche/Fe

An alle Fachbereiche.
zcntritle Einrichtungen
und Relerate sorvie
untenstehend genannte zentrale Funltionsträger
de r Faclilrochschule Kernpten

irn Htruse
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Kempten, 16.08.2001
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!'ollzu g der Ncu regelun gen inr Bt1 erischcn Diltenschutzrccht;
hier: Fiihrrrng cines Vcrf:rhrensl'erzeichnisses durch den behördlichen Datenschutzbeiruftragtcn

An1age: Formblatt,.Verfaluensbesclueibung"

Die vor cinigcr Zeit erfolgte NivellienLng des Ba1DSG brachte che Verpflichtung jeder öffentlichen Ste lle ,

soucit sie pcrsonenbezogene Daten nrit Hilfe autouratisicrter Verlirlrren bearbeitet oder nutzt, mit sich. zrLr

Sichcrstcllung dcs Datenschutzcs einen eigenen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.

Der Datenschutzbeauftragte liat u. a. ein Verzeichnis tiber die bei der Dienststelle eingesetzten und
datenschut;rechtlich freigegebencn automatisierten Verfaluen. mit denen personenbezogene Daten l'erarbeitet
rr erden. zu ftiluen (Afi. 27 Ba1'DSG).

Urn dieser Aulgabe gcrecht rr'erden zu können. bittet der Unterzeichnete (als fiir die Faclilochschule Kempten
bestellter Datcnschutzbeauftragter) urn Nlitteilung. ob irn dortigen Ztrsttlndigkeitsbcreich solche Verfaluen
e irtgesetzt ucrdcn (Fchlanzeige ist cr{ordcrlich);
soueit dics clcr Fall sein sollte. uird tun Ausfiillturg des beigefiigten Fonnblatts (frirjedes Verfaluen ein eigenes
Esenrplar) und Rirckle itung an den Datenschutzbearrftragten gebeteu.

Hierzu ri'erden folgende Hin*eise qegeben:
- atttonlatisierte Verfirhren i. S. r'. Art. 27 BavDSG zeiclmen sich durch Prograrrune aus. die eine irurere

Orcinrurg aufueisen turd sich selbst venvalte n bzu'. regeln.
- cleru gegeniibcr sind uiclttautoniatisicrtc Verfahren gnurdsiitzlich Aufzeiclurturgen in Karteicn.

Aktcn. loscn Bliittern. Ton- und Filurtnigenr:
- pcrsoucnbczogcne Drtten sind Einzelangäben iiber persönlichc ocler sachliche Verhältlisse bestinrnrter

oder bcstinrnibruer nirtiirlicher Personen @ctroffene) (Art -+ Abs. I BaiDSG);

- nicht betroffen sind:
- Verftrltren. die ausschließlich der Erstellung von Texten dicnen. urd bci denen die personenbezogenen

Drtte n gelösclit uerclen. sobald sic fiir diesen Z»eck nicht urelu benötigt rrerden:
- Verftthrcn. die ausscltließlich dem ArLffrndcn von Vorgiingen, Antnigen oder Aklen dienen:
- \/erlahrcn z-ur Übcnvachrrng von Tcnnincn trnd Fristen:
- Telclon-, Tclcla.r- trnd sortstige KoruurrLnikations- rurd Teilueluuen erzeichnisse:
- Zinurter-. hrventa-r- und Softu'areverzeichnisse.
- Bibliothekskataloge tnd FtLndstellenverzeichnisse;
- Anschriftenverzciclurisse flir die Versendung von Infonnationen arl Betroflene
(§ 2 Abs. 2 der Datenschutzverordnrng - DSchV-);

- rtrch bcrcits (in der drnnligen Zusttuidigkeit des WFIIM) freigegebene Verfalrren uriissen in das
Verlahrcnsverzcicluris aulgcnoururen rverdcn urd siud deslur]b, son'eit iu Frage kouuucnd, nrittcls beigc-
lirgtenr Fonllblatt an clcn Dlttenschutzbr'arrltragtcn zu utelde n.
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Fachhochschule Kempten
Technischer Leiter
Pa.: V-206-Sey/st

An das
Ref. ll rrt-/ /4t, §. ql

17.09.2001

im Hause

Vollzug der Neuregelungen im Bayerischen Datenschutzrecht
lhr Schreiben vom 16.08.2001

lm Technischen Amt und in der ZBW werden keine personenbezogenen Daten verarbeitet
und keine automatisierten Verfahren eingesetzt.

Bezüglich der Anfrage ergeht Fehlanzeige.

Seyfert
Technischer Leiter

L

L



-Dc r Dltcnschutzbeauftrtgtc
dcr Firchhochschulc Kempten-
II-206-Sche/Ie

An alle Fachbereiche,
zentrale Einrichtungen
und Referate sorrie
u n te nste hend ge nann te ze ntrale Funkti o nsträge r
der Fachlochschule Kernpten

im Hiruse

,ttJ.(Ji L

Kempten, 16.08.2001

DIZ Kempten

2 g. Aug. 2001

Anlagen:

w/
?r/,rf , 4

Vol lzu g der Neu regelu n gen inr Ba1'erischen Dltenschutzrecht;
hier: Führurtg eines Verfahrensverzeichnisses durch den behördlichen Datenschutzbeauftragten

Anlage : Fonnblatt,,Verfaluensbeschreibung"

Die ror ciniger Zeit erlolgte Nirelliemng des BayDSG brachte ctie Verpflichtung jecler öffentlichen Stelle,
sorr eit sie personenbezogene Daten ntit Hilfe autonutisierter Verfaluen bearbeitet ocler nutzt, mit sich, aLr
SiclterstelltLng des Dtttenschutzes einen eigenen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.

Der Dttenschutzbeauftragte hat u. a. ein Verzeichnis über die bei der Dienststelle eingesetzten und
datenschutzrechtlich freigegebenen autonratisierten Verfalueq mit denen personenbezogene Daten Ierarbeitet
rrerderr. zu ftihren (1ui.27 Ba1'DSG).

Urn dieser Aufgabe gerecht rverden zu können, binet der Unteaeichnete (als filr die Fachhochschule Kempten
bestellter Datenschutzbeauftragler) uur Mitteilung. ob iur dortigen Zustturchgkeitsbereich solche Verfaluen
e ingesetzt uerden (Fehlirnzeige ist erforderlich);
sorreit dies der Fall sein sollte. uird tun Ausftillrurg des beigefi.igten Fonnblatts (ftlr jedes Verfaluen ein eigenes
Esenrplar) turd Riickleitulg an den Datenschutzbeauft raglen gebeten.

Hierzu rverden folgende Hinueise geqeben:
- autotlittisierte Verfaluen i. S. r'. Art. 27 Ba1'DSG zeichnen sich durch Prograrrune aus, die eine innere

Ordnung atL-frr'eisen und sich selbst renralten bzu,. regeln;
- dertt eegen[iber sind niclttautomalisierte Verfaluen gnrndsätzlich Aufzeichnungen in Karteien.
Aliten. losen Bllittenr. Ton- und Filrnträgern,

- persortcnbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse bestinrmter
oder bcstinrrnbtuer natilrlicher Personen @etroffene) (Art. 4 Abs. I BaIDSG):

- nicht betroffen sind.
- Verfaluen. die ausschließlich der Erstellung von Te.rten dienen, urd bei denen die personenbezogenen

Drtten gelöscltt rverden. sobald sie für diesen Zn eck nicht urelu benötigt u erden:
- Vertlürrct die ausschließlich dern Au-fftnden von Vorgärngen, Alü:igen oder Aklen dienen;
- Vertllucn zur Übenvachung lon Tenninen und Fristen. I
- Telelort-. Telela.r- urd sonstige Konuntnikations- rurd Teilnehmenerzeiclmisse. ,/
- Zinrnrer-. Inventa-r- und Softlrareverzeiclmisse
- B rbl iothekskataloge und Furdstellenr erzeiclmisse;
- fursclrriftenverze ichnisse ftir die Versendung l'on Informalionen an Betroffene
(s\ 2 Abs. 2 der Datenscltutn'erordnung - DSchV-);

- auclt bcreits (in der d.rmaligen Zuständigkeit des WFKtvf) freigegebene Verfaluen nri.issen in das
Verftthrensverzeicluris arfgenomuren u'erden urd sind deshalb, sou'eit in Frage kormtend, nrittets beige-
ftigterrr Fonriblatt m den Datenschulzbeauflragten zu urelden,

I
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Verfahnensbeschreibung nach Art. 26 Abs. 3 Satz'! BayDSG

6Erstrnatige Verfahrensbeschreibung I AnOerrng der Verfahrensbeschreibung vom

Seite i

1. Al emeine

2. Zweck und Rechts rundla n der Erhebu Venarbeitu oder Nutzu

fül"AcL
L;,
3"k*-

CLrl

3. Art der cherten Daten

/

Stand dieser Verfahrensbeschrei bung

,{ /zoo,4
Bezeichnung

Llei \ qdes

Le

Dienststelle bzw. Dienststellen, in denen das Verfahren eingesetzt wird (Abteilungen / Sachgebiete)

tr {{ -' Ka,u p{c*

RechtsgrundlagenZweck

Lfd. Nr. Bezeichnu der Daten
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